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RS OGH 1992/3/10 5Ob14/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1992

Norm

MRG §16

MRG §37 Abs1

Rechtssatz

In Fällen, in denen § 37 Abs 1 MRG die Überprüfung von Mietzinsbestandteilen durch den Außerstreitrichter

ermöglicht, geht es durchwegs um die Zulässigkeit der betre8enden Forderung, also um die Feststellung, ob der

vereinbarte oder begehrte Betrag den gesetzlichen Vorschriften über die Mietzinsbildung entspricht.
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